
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
In den letzten drei Jahren fragte die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN wiederholt zum Ver-
fahrensstand bzgl. des Einzeldenkmals Burgstr. 8 an. In Beantwortung unserer letzten Anfrage 
im Januar 2006 führte die Beigeordnete für Bauwesen aus, dass nach einem Gerichtsurteil 
2005 durch die Eigentümer bis zum 15.03.2006 ein Bauantrag eingereicht wird, dessen Sanie-
rungskonzept mit der Stadtverwaltung abgestimmt sei. Bis zum heutigen Tag ist immer noch 
keine Bautätigkeit an dem Gebäude festzustellen. Sichtbar ist allerdings, dass ein denkmalge-
schütztes Gebäude immer weiter verfällt. 
 

1. Wurde durch die Eigentümer ein Bauantrag eingereicht? 
2. Sieht ein evtl. vorliegendes Sanierungskonzept den weitgehenden Erhalt des Baudenk-

mals vor? 
3. Muss die Stadt duldend in Kauf nehmen, dass durch Nichttätigkeit der Eigentümer seit 

über einem Jahrzehnt ein Baudenkmal verfällt und irgendwann Baufreiheit geschaffen 
wird? 
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Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2007 
 

- Sicherung des denkmalgeschützten Gebäudes Burgstraße 8 – 
 


